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Leitbild 
 
Das Schutzkonzept der Ev.-ref. Kirchengemeinde Neermoorpolder ist gegründet auf der Verheißung, 
dass Jesus Christus selbst der Herr der Kirche ist und diese „versammelt, schützt und erhält.“ 
(Heidelberger Katechismus Frage 54) Gerade die dann folgende Grundüberzeugung, „dass auch ich 
ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde“ (HK 54) fordert uns dazu heraus, 
alles dafür zu tun, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, an welchem der Schutz und die Würde jede r 
einzelnen Person gewahrt wird. Kirche soll ein Ort sein, an dem alle Beteiligten die frohe Botschaft des 
Evangeliums hören und die Liebe Gottes erfahren können. 
Unsere Kirchengemeinde duldet keinerlei Formen von Gewalt. Durch eine gezielte Präventionsarbeit 
anhand gesetzlicher Vorgaben soll es gelingen, frühzeitig mögliche Signale für Grenzüberschreitungen 
zu erkennen und Handlungsfähigkeit zu erlangen. Wir sind bestrebt, dass Menschen, die zu uns 
kommen in ihrer Würde gesehen und geschützt werden. 
Ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende sollen ermutigt werden, Hilfe zu suchen und ihre 
Aufmerksamkeit bezüglich Kinder, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen zu schärfen.  
Wir als Kirchengemeinde stehen für einen respektvollen Umgang miteinander ein und leben diese für 
uns selbstverständlichen Umgangsregeln im täglichen Miteinander. Wie genau sich dies ausgestaltet, 
beschreibt das vorliegende Konzept.  
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1. Rechtliche Grundlagen 
Das Verbot von sexualisierter Gewalt ist Gegenstand verschiedener Gesetze (z. B. im Strafgesetzbuch 
(StGB), im Bürgerlichen Recht und im Arbeitsrecht). Grundlage und Rahmen gibt das Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 1 und Artikel 2) vor. Diese staatlichen Gesetze gelten auch 
innerhalb der Evangelischen Kirche und werden ergänzt durch kirchliches Disziplinarrecht. Das 
vorliegende Konzept richtet seinen Blick nicht nur auf den Schutz von Kindern, sondern nimmt ebenso 
wahr, dass sexualisierte Gewalt gegenüber Erwachsenen nicht zu akzeptieren ist. Meldepflichtige 
Verdachtsfälle werden seitens der Kirchengemeinde konsequent an die Meldestelle der Ev.-
reformierten Landeskirche weitergegeben.  

 

2. Prävention allgemein  
Prävention als Schutz vor Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist vor allem eine Frage der 
Haltung, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der Nächstenliebe. Diese Haltung ist Teil unseres 
christlichen Menschenbildes. Präventionsarbeit ist von daher für uns als Kirchengemeinde immer mehr 
als eine reine Wissensvermittlung. Mit diesem Schutzkonzept identifizieren wir uns als 
Kirchengemeinde. Es gilt sowohl für die haupt- als auch die ehrenamtlich Mitarbeitenden.  
 

2.1. Prävention in unserer Kirchengemeinde  
Die Prävention in der Evangelisch- reformierten Kirchengemeinde Neermoorpolder stützt sich auf 
folgende Punkte:  
 

2.1.1 Kommunikation  
Fragen zum Thema sexualisierter Gewalt wird in unserer Gemeinde Raum gegeben. Dies bezieht sich 
auf Gespräche unter den hauptamtlich Mitarbeitenden genauso wie mit allen ehrenamtlich 
Mitarbeitenden ungeachtet ihres Alters. Dabei respektieren wir persönliche Grenzen und achten den 
Umgang von Nähe und Distanz. Wir ermutigen einander, mit dem schwierigen und angstbesetzten 
Thema offen umzugehen. In der Präventionsarbeit und bei konkreten Fällen finden wir als 
Kirchengemeinde Unterstützung bei der Ansprech- und Meldestelle der Ev.-reformierten Kirche in 
Leer.  
 

2.1.2. Selbstverpflichtungserklärung  
Alle in der Kirchengemeinde Angestellte sowie ehrenamtlich Mitarbeitende gemäß der Anlage „Liste 
von gemeindlichen Tätigkeitsbereichen Ehrenamtlicher ab 14 Jahre“ unterschreiben die 
Selbstverpflichtungserklärung der Kirchengemeinde, um sich gegen jede Form sexualisierter Gewalt 
zu wenden. Wir wissen, dass eine Selbstverpflichtungserklärung kein Garant zur Abwehr potenzieller 
Täter*innen ist, jedoch erinnert sie uns daran, das Thema ernst zu nehmen und nach außen ein Signal 
zu setzen.  
 

2.1.3. Personalverantwortung 
Bereits in Stellenbesetzungsverfahren verpflichtet sich die Ev.-ref. Kirchengemeinde Neermoorpolder 
auf die Verpflichtung von Bewerber*innen zur Reflexionsbereitschaft im Hinblick auf sexualisierte 
Gewalt hinzuweisen. Mit zukünftigen Bewerber*innen wird die Geltung des Schutzkonzeptes 
besprochen. 
 
Bei einer Einstellung ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses zwingend notwendig. Mit 
dem Arbeitsvertrag wird das Schutzkonzept ausgehändigt und die Selbstverpflichtungserklärung zur 
Unterschrift vorgelegt.  
 
Alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Gemeinde erhalten Informationen zum 
Schutzkonzept und zur Selbstverpflichtungserklärung. Die Notwendigkeit der Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses bei ehrenamtlich Mitarbeitenden ist durch den Kirchenrat festgelegt 
und betrifft alle Personen, die mit Kindern und Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen 
arbeiten. 
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2.1.4. Schulung und Fortbildung  
Die Ev.-ref. Kirchengemeinde Neermoorpolder arbeitet darauf hin, dass alle Mitarbeitenden im Haupt- 
und Ehrenamt eine Basisschulung erhalten, abhängig von ihrem Einsatzgebiet, eine Basis-, Leitungs-, 
oder Intensivschulung zur Prävention sexualisierter Gewalt. Sie nutzt dabei die von der Ev.-
reformierten Landeskirche angebotenen Schulungen.   
 

2.1.5. Sexualpädagogisches Konzept  
Uns ist wichtig: Die Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören oder an Angeboten unserer 
Kirchengemeinde teilnehmen, sollen bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit begleitet werden. Dazu 
zählt auch die Akzeptanz ihrer sexuellen Identität. Sie sollen ermutigt werden, ihre Sexualität zu 
bejahen, ihren Körper zu akzeptieren, die Vielfalt sexueller Orientierungen als bereichernd zu 
erkennen und zu achten. Insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde ist es 
wichtig, jungen Menschen Sicherheit und Zugehörigkeit zu vermitteln. Der selbstbewusste Umgang mit 
sexueller Identität soll in geschützten Räumen in definierten Angeboten der Kinder-, Jugend, und 
Konfirmandenarbeit thematisiert werden.  
 

2.1.6. Verhaltenskodex 
Der Verhaltenskodex gilt für alle Personen, die sich im Kirchgemeindezentrum aufhalten. Er dient als 
Orientierungshilfe für einen respektvollen, wertschätzenden und achtsamen Umgang miteinander.  
Dieser Verhaltenskodex wurde gemeinsam mit dem CVJM Neermoorpolder besprochen und kann 
jeder zeit weiterentwickelt und verändert werden. Er hängt als „Verhaltensampel“ in unseren 
öffentlichen Räumen und auf den sanitären Einrichtungen aus.  
 

2.1.7. Beschwerdeverfahren  
Ansprechpersonen der Kirchengemeinde für eine Beschwerde in Fällen von sexualisierter Gewalt sind: 
Kirchenrat Theo Renken und Pastorin Bettina Rehbein sowie Sarah-Sophie Eilers und XYZ vom 
CVJM:  
Name und Kontaktmöglichkeiten werden in den Räumen und den Medien der Gemeinde zugänglich 
gemacht.t.  

• Auch selbst gewählte Personen des Vertrauens können zu Rate gezogen werden 

• Ferner ist es jederzeit möglich, sich an den/die Präsens des Synodalverbandes oder 

• an die Ansprechstelle oder die Meldestelle der Ev.-ref. Kirche zu wenden.  

• Auch externe Meldungen sind jederzeit möglich Diese sind Beratungsstellen, Jugendämter, 
Polizei.   

• Beschwerden können in einem persönlichen Gespräch, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail 
erfolgen.  

• Jede Beschwerde wird streng vertraulich behandelt 

Die Strategie über das weitere Vorgehen mit dem/der Beschwerdesteller*in besprochen.  

• Bei begründetem Verdacht besteht Meldepflicht an die landeskirchliche Meldestelle.  

• Generell sollte immer wie in Punkt „Verhalten im Verdachtsfall“, s. Punkt 3, vorgegangen 
werden.  

 

2.1.8. Risikoanalyse  
Die Risikoanalyse dient dem Schutz von Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbedürftigen vor 
sexualisierter Gewalt. Sie wurde im Jahr 2024 durchgeführt und soll alle 6 Jahre überprüft werden.  
Bei der Risikoanalyse wird gefragt:  

• Wo bestehen Unsicherheiten?  
• Wo treten bei einzelnen Personen ungute Gefühle auf?  
• Welche Risiken gibt es und worin bestehen sie?  
• Was läuft gut und wo gibt es Lücken und Probleme?  
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An der Risikoanalyse beteiligt sind nach Möglichkeit Vertretungen aller Akteurinnen und Akteure der 
Kirchengemeinde. z.B. Kirchenrat, Mitarbeitende aus der Kinder und Jugendarbeit, insbesondere des 
CVJM, Ehrenamtliche und Hauptamtliche.  
Die Analyse bezieht sich auch auf die verschiedenen Räume der Kirchengemeinde:  

• Physische Räume (Sitzungsräume, Büros, Gärten, Toiletten)  
• Kommunikationsräume (Gesprächskultur, Beschwerdewege)  
• Strukturelle Räume (Verfahrenswege, Konzepte)  
• Virtuelle Räume (Social Media, Videokonferenzen)  

 

3. DAS RICHTIGE TUN  
Im Zusammenhang mit einer Missbrauchsthematik – sei es angesichts eines Verdachtsfalles oder 
einer konkreten Mitteilung seitens einer betroffenen Person ist es generell wichtig,  

• Ruhe zu bewahren  
• keine voreiligen Entscheidungen zu treffen  
• seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren  
• davon auszugehen, dass die Schilderungen von Betroffenen der Wahrheit entsprechen  

 
Auf keinen Fall sollte man verfrüht  

• die Familie des Betroffenen informieren 
• den / die Tatverdächtige(n) zur Rede stellen  
• Polizei oder Behörde einschalten  

 

3.1. Verhalten bei Verdachtsfällen  
 
Ein Verdachtsfall wird selten sofort benannt. Meist entwickeln Verantwortliche ein ungutes Gefühl. Es 
gilt unter Berücksichtigung des Hintergrundwissens über die betroffene Person abzuklären, was genau 
dieses ungute Gefühl in dem / der Verantwortlichen weckt. Sollte dieser Eindruck darauf hinweisen, 
dass die Person von sexualisierter Gewalt betroffen sein könnte, gilt es folgende Schritte zu beachten:  

• Ruhe bewahren  
• überlegen, woher der Verdacht kommt  
• Anhaltspunkte für den eigenen oder geschilderten Verdacht aufschreiben (Datum, Uhrzeit, 

Situation, involvierte Personen)  
• Kontaktaufnahme zur Ansprechperson der Kirchengemeinde bzw. des CVJM oder zur 

Vertrauensperson des Synodalverbandes und Abstimmung des weiteren Vorgehens  
• gegebenenfalls (anonyme) Kontaktaufnahme zu einer Fachberatungsstelle, um sich selbst 

Hilfestellungen zu holen  
 

3.2. Verhalten bei einer konkreten Mitteilung durch Betroffene (Krisenplan)  
 
Wenn Betroffene von sexualisierter Gewalt berichten, ist das ein großer Vertrauensbeweis, den es gilt, 
nicht zu enttäuschen. Deshalb ist es unabdingbar, das komplette Vorgehen mit der betroffenen Person 
abzustimmen und keine vorschnellen und unüberlegten Handlungen einzuleiten. Das Gespräch mit 
einer Person des Vertrauens und die (ggf. anonyme) Inanspruchnahme qualifizierter Hilfe ist 
unerlässlich und sollte umgehend geschehen.  
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Im Gespräch mit der betroffenen Person sind folgende Schritte hilfreich:  

• Ruhe bewahren  
• einen störungsfreien Raum für ein Gespräch zur Verfügung stellen  
• -der betroffenen Person vor dem Gespräch mitteilen, dass man sich Notizen macht, um später 

nichts zu vergessen  
• der betroffenen Person aufmerksam zuhören, sie ermutigen, beruhigen und für das Vertrauen 

danken  
• der hilfesuchenden Person versichern, dass sie an dem Geschehen keine Schuld hat und dass 

es richtig war, sich mitzuteilen  
• der betroffenen Person mitteilen, falls man sich als Hilfegebender selbst erst Rat suchen muss  
• das weitere Vorgehen mit der hilfesuchenden Person abstimmen und weitere Gespräche 

anbieten 

 
Dabei ist wichtig: 

• keine Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden können  
• das Erzählte nicht werten  

 
Nach dem Gespräch sind folgende Schritte wichtig:  

• -Das Gespräch im miteinander abgestimmten Rahmen vertraulich behandeln  
• Aussagen und Situationen möglichst wörtlich protokollieren (siehe Verdachtstagebuch)  
• Kontaktaufnahme zur Ansprechperson der Gemeinde und / oder andere Vertrauensperson   
• Ansprechperson oder Vertrauensperson entscheiden über das weitere Vorgehen 

(Trägerverantwortung)  
• Meldung an die landeskirchliche Ansprechstelle  
• gegebenenfalls verpflichtende Meldung an die landeskirchliche Meldestelle  
• gegebenenfalls Fachteam oder Krisenteam bilden  

 

4. Meldestellen 
 
4.1. Intern: 
Möchten Sie einen Vorfall sexualisierter Gewalt offiziell melden, wenden Sie sich bitte an: 
 

 Manuela Feldmann: 
meldestelle@reformiert.de 
Telefon: 0491/9198-199 

 
4.2. Extern: 
 
Fachstelle Help 

 Homepage: www.anlaufstelle.help/de.  
 Telefon: 0800 - 5040 112 

 
Fachstelle für sexualisierte Gewalt der Evangelischen Kirche in Deutschland 

www.ekd.de/missbrauch 
 

 
Hilfe-Telefon N.I.N.A.ev.V.  
Kostenfreie und anonyme Hilfe und Beratung bei sexuellem Missbrauch auch im Zweifelsfall.  
 

 Telefon: 0800 225530 
 E-Mail: beratung@hilfetelefon-missbrauch.de 

 


